
N i e d e r s c h r i f t 

 
über die öffentlichen Verhandlungen des Gemeinderates der Gemeinde Wiernsheim 
am 

Mittwoch, 10. September 2014 
 

im Sitzungssaal des Rathauses Wiernsheim. 
 
 
Vor Beginn der Tagesordnung begrüßt Bürgermeister Oehler die anwesenden neu 
gewählten Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, die Besucher und die Presse.  
 
Bürgermeister Oehler stellt fest, dass die Einladung zu dieser Gemeinderatssitzung 
rechtzeitig zugestellt worden ist. Einwendungen gegen die Tagesordnung wurden 
keine erhoben.  
 
 
TOP 1  Einführung und Verpflichtung der gewählten Gemeinderätinnen  

und Gemeinderäte 
 
Bürgermeister Karlheinz Oehler gratuliert allen gewählten Gemeinderäten zur Wahl – 
insbesondere auch den erstmals am Ratstisch sitzenden Gremiumsmitgliedern: dies 
sind aus Wiernsheim Jörg Blessing, Marcel Kühn (beide UL), Jürgen Idziok (CDU), 
Hayo Raich (SPD), aus Pinache Rafael Schwarz (SPD), aus Serres Volker Oettinger 
(UL), Natalie Schuler (CDU) und Uwe Bolz (SPD). 
 
Der Schultes gibt bekannt, dass Gemeinderat Raich für die heutige Sitzung 
entschuldigt ist. Bürgermeister Oehler hat die Sitzung kurzfristig um zwei Wochen 
vorverlegt, weshalb es Gemeinderat Raich nicht mehr möglich war, seinen Urlaub zu 
verschieben. 
 
Im Folgenden geht Bürgermeister Oehler kurz auf die ehrenamtliche 
Gemeinderatstätigkeit ein und gibt einen Ausblick auf die bevorstehende 
Amtsperiode der Gemeinderäte von 5 Jahren. 
 
Der Verwaltungschef erläutert, dass im Rahmen der konstituierenden Sitzung des 
Gemeinderats der Gemeinde Wiernsheim die Verpflichtung der am 25. Mai 2014 
gewählten Gemeinderatsmitglieder auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer 
Amtspflichten gemäß §32 der Gemeindeordnung Baden Württemberg durchzuführen 
ist. Bürgermeister Oehler und die neu gewählten Gemeinderäte erheben sich 
von den Stühlen. Der Schultes trägt die nachstehende Verpflichtungsformel 
vor. Diese wird von den zu verpflichtenden Gemeinderäten nachgesprochen: 
  
„Ich gelobe Treue der Verfassung, Gehorsam den Gesetzen und gewissenhafte 

Erfüllung meiner Pflichten. Insbesondere gelobe ich, die Rechte der Gemeinde 

gewissenhaft zu wahren und ihr Wohl und das ihrer Einwohner nach Kräften zu 

fördern.“ 



 
Alle Mitglieder des Gemeinderats werden dann anschließend per Handschlag 
für die neue Wahlperiode durch Bürgermeister Oehler verpflichtet, 
unterschreiben die vorliegende Verpflichtungserklärung und erhalten eine 
Verpflichtungsurkunde. 
 
 
TOP 2  Wahl der Stellvertreter des Bürgermeisters 
 
Gemäß § 48 Absatz 1 der Gemeindeordnung für Baden Württemberg bestellt der 
Gemeinderat aus seiner Mitte einen oder mehrere Stellvertreter des Bürgermeisters.  
 
Im Vorfeld haben sich UL, CDU und SPD listenübergreifend auf die nachfolgenden 
Stellvertreter von Bürgermeister Karlheinz Oehler verständigt. 
 
1. Stellvertreter des Bürgermeisters  Wolfgang Hanisch 
2. Stellvertreter des Bürgermeisters  Frank Bäuerle 
3. Stellvertreter des Bürgermeisters  Karl Müller 
4. Stellvertreter des Bürgermeisters  Uwe Bolz 
 
Beschlussfassung: 
Wolfgang Hanisch, Frank Bäuerle, Karl Müller und Uwe Bolz werden jeweils 
einstimmig vom Gemeinderat entsprechend dem gemeinsamen 
Besetzungsvorschlag von UL, CDU und SPD als Stellvertreter von 
Bürgermeister Oehler gewählt. 
 
 
Top 3   Wahl der Mitglieder der beschließenden Ausschüsse 

a) Technischer Ausschuss 
b) Verwaltungsausschuss 
c) Umlegungsausschuss 

 
Der Vorsitzende verweist auf die vorliegende Drucksache. Gemäß § 39 Absatz 1 der 
Gemeindeordnung für Baden Württemberg (GemO) kann der Gemeinderat durch die 
Hauptsatzung beschließende Ausschüsse bilden. Hiervon hat die Gemeinde 
Wiernsheim Gebrauch gemacht (siehe § 4 Hauptsatzung). Nach § 40 Absatz 1 
GemO bestehen beschließende Ausschüsse aus dem Vorsitzenden und mindestens 
vier Mitgliedern.  
 
Nach § 4 der Hauptsatzung der Gemeinde Wiernsheim bestehen folgende 
beschließende Ausschüsse: Verwaltungsausschuss, Technischer Ausschuss, 
Umlegungsausschuss. Der Verwaltungsausschuss und Technische Ausschuss 
bestehen je aus dem Bürgermeister als Vorsitzendem und sechs weiteren 
Mitgliedern des Gemeinderats. Der Umlegungsausschuss besteht aus dem 
Bürgermeister als Vorsitzendem und vier weiteren Mitgliedern des Gemeinderates. 
 
Auf Grund der gesetzlichen Vorschriften bestellt der Gemeinderat die Mitglieder der 
beschließenden Ausschüsse und deren Stellvertreter durch Wahl aus seiner Mitte. 
Nach jeder Wahl der Gemeinderäte sind die beschließenden Ausschüsse neu zu 
bilden.  
 



Für jedes Mitglied eines Ausschusses ist ein Stellvertreter zu wählen. Im Vorfeld 

haben sich UL, CDU und SPD listenübergreifend auf nachfolgende Besetzung der 

beschließenden Ausschüsse und deren entsprechende Stellvertreter verständigt. 

 
Vertretungsregelung: 

Wenn sowohl das Ausschussmitglied als auch der angegebene persönliche Vertreter 
verhindert sein sollten, werden die übrigen namentlich benannten Vertreter in 
aufsteigender Reihenfolge und im Anschluss daran beginnend wieder vom Vertreter 
Ziffer 1 in aufsteigender Reihenfolge als weitere Vertreter tätig. Weitere Vertreter, die 
für die konkrete Aufgabe schon als persönliche Stellvertreter oder als Vertreter für 
einen Gemeinderat mit niedrigerer Ordnungsziffer herangezogen werden, bleiben bei 
der Bestimmung der übrigen Vertreter außer Betracht. 
 
a.) Technischer Ausschuss: 

 
Mitglieder (Stellvertreter): 
1. Cornelia Flattich (Walter Ruppert), 2. Wolfgang Hanisch (Marcel Kühn), 3. Gerhard 
Hudak (Jürgen Idziok), 4. Uwe Bolz (Ludwig Gille ), 5. Ilse Beuchle (Karl Müller) und 
6. Alfred Schüle (Frank Bäuerle). 
 
Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat wählt einstimmig die oben genannten (stellvertretenden) 
Mitglieder in den Technischen Ausschuss. Auch die Vertretungsregelung wird 
einstimmig beschlossen. 
 
 

b) Verwaltungsausschuss 
 
Mitglieder (Stellvertreter): 
1. Dr. Achim Stuible (Jörg Blessing), 2.Hayo Raich (Ulrike Brandauer),  
3. Walter Ruppert (Cornelia Flattich), 4. Ludwig Gille (Uwe Bolz), 5. Holger Janowsky 
(Frank Bäuerle), 6. Karl Müller (Rafael Schwarz). 
 
Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat wählt einstimmig die oben genannten (stellvertretenden) 
Mitglieder in den Verwaltungsausschuss. Auch die Vertretungsregelung wird 
einstimmig beschlossen. 
 

c) Umlegungsausschuss 
 
Mitglieder (Stellvertreter): 
1. Walter Ruppert (Jürgen Idziok), 2. Karl Müller (Gerhard Hudak), 3. Natalie Schuler 
(Ludwig Gille), 4. Frank Bäuerle (Alfred Schüle). 
 
Beschlussfassung: 



Der Gemeinderat wählt einstimmig die oben genannten (stellvertretenden) 
Mitglieder in den Umlegungsausschuss. Auch die Vertretungsregelung wird 
einstimmig beschlossen. 
 
 
TOP 4  Wahl der Mitglieder für die beratenden Ausschüsse 

a) Kindergartenausschuss 
b) Partnerschaftsausschuss 

 
Bürgermeister Oehler verweist auf die vorliegende Drucksache. Gemäß § 41 Abs. 1 
der Gemeindeordnung für Baden Württemberg kann der Gemeinderat zur 
Vorberatung seiner Verhandlungen oder einzelner Verhandlungsgegenstände 
beratende Ausschüsse bilden. In der Vergangenheit wurde von dieser Möglichkeit 
Gebrauch gemacht neben den beschließenden Ausschüssen weitere beratende 
Ausschüsse zu bilden. Dies waren Kindergartenausschuss und 
Partnerschaftsausschuss. 
 
Entsprechend der bisherigen Praxis besteht der Kindergartenausschuss aus 
insgesamt fünf Mitgliedern. Der Partnerschaftsausschuss besteht aus vier 
Mitgliedern. Beim Partnerschaftsausschuss werden die Stellvertreter gleichberechtigt 
zu den Sitzungen eingeladen. 
 
Für jedes Mitglied eines Ausschusses ist ein Stellvertreter zu wählen. Im Vorfeld 

haben sich UL, CDU und SPD listenübergreifend auf nachfolgende Besetzung der 

beratenden Ausschüsse und deren entsprechende Stellvertreter verständigt. 

 
Vertretungsregelung: 

Wenn sowohl das Ausschussmitglied als auch der angegebene persönliche Vertreter 
verhindert sein sollten, werden die übrigen namentlich benannten Vertreter in 
aufsteigender Reihenfolge und im Anschluss daran beginnend wieder vom Vertreter 
Ziffer 1 in aufsteigender Reihenfolge als weitere Vertreter tätig. Weitere Vertreter, die 
für die konkrete Aufgabe schon als persönliche Stellvertreter oder als Vertreter für 
einen Gemeinderat mit niedrigerer Ordnungsziffer herangezogen werden, bleiben bei 
der Bestimmung der übrigen Vertreter außer Betracht. 
 

a) Kindergartenausschuss 
 
Mitglieder (Stellvertreter): 
1. Ulrike Brandauer (Marcel Kühn), 2. Cornelia Flattich (Rafael Schwarz),  
3. Nicole Beck (Ilse Beuchle), 4. Natalie Schuler (Volker Oettinger), 5. Holger 
Janowsky (Frank Bäuerle). 
 
Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat wählt einstimmig die oben genannten (stellvertretenden) 
Mitglieder in den Kindergartenausschuss. Auch die Vertretungsregelung wird 
einstimmig beschlossen. 



 
b) Partnerschaftsausschuss 

 
Mitglieder (Stellvertreter): 
1. Ulrike Brandauer (Alfred Schüle), 2. Ilse Beuchle (Holger Janowsky), 3. Uwe Bolz 
(Cornelia Flattich), 4. Jürgen Idziok (Natalie Schuler). 
 
Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat wählt einstimmig die oben genannten (stellvertretenden) 
Mitglieder in den Partnerschaftsausschuss. Auch die Vertretungsregelung wird 
einstimmig beschlossen. 
 
 
TOP 5  Wahl der Mitglieder für die Verbandsversammlungen 

a) Schulverband „Platte“ 
b) Abwasserzweckverband Gruppenkläranlage 

„Glattbach/Kreuzbach“ 
c) Gemeindeverwaltungsverband „Heckengäu“ 
d) Zweckverband „Altenpflegeheim Heckengäu“ 

 
Bürgermeister Oehler verweist auf die vorliegende Drucksache. Im Vorfeld haben 
sich UL, CDU und SPD listenübergreifend auf nachfolgende (stellvertretende) 
Besetzungen der Zweckverbände („Platte“, „Glattbach/Kreuzbach“, „Altenpflegeheim 
Heckengäu“) und des Gemeindeverwaltungsverbands („Heckengäu“) verständigt.  
 
Die Gemeinde kann den zu entsendenden Mitgliedern Weisungen erteilen und ihre 
Stimmabgabe vorgeben. Abgesehen davon müssen die Vertreter der jeweiligen 
Gemeinde ihre Stimmen im Verband einheitlich abgeben. 
 
Vertretungsregelung: 

Wenn sowohl das Mitglied der Verbandsversammlung als auch der angegebene 
persönliche Vertreter verhindert sein sollten, werden die übrigen namentlich 
benannten Vertreter in aufsteigender Reihenfolge und im Anschluss daran 
beginnend wieder vom Vertreter Ziffer 1 in aufsteigender Reihenfolge als weitere 
Vertreter tätig. Weitere Vertreter, die für die konkrete Aufgabe schon als persönliche 
Stellvertreter oder als Vertreter für ein Mitglied der Verbandsversammlung mit 
niedrigerer Ordnungsziffer herangezogen werden, bleiben bei der Bestimmung der 
übrigen Vertreter außer Betracht. 
 

a) Schulverband „Platte“ 
 
Nach der bisherigen Praxis sind zwei Mitglieder für den OT Wiernsheim zu wählen, 
für jeden weiteren Ortsteil ist je ein Mitglied zu wählen. Für jedes Mitglied eines 
Ausschusses ist ein Stellvertreter zu wählen. Die Gemeinde Wiernsheim stellt damit 
insgesamt fünf Vertreter für den Schulverband „Platte“.  
 
Mitglieder (Stellvertreter): 
1. Ulrike Brandauer (Hayo Raich), 2. Walter Ruppert (Marcel Kühn), 3. Rafael 
Schwarz (Nicole Beck), 4. Natalie Schuler (Ludwig Gille), 5. Frank Bäuerle (Holger 
Janowsky). 



 

Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig den Schulverband „Platte“ mit den 
oben genannten weiteren (stellvertretenden) Mitgliedern zu besetzen. Auch die 
Vertretungsregelung wird einstimmig beschlossen. 
 

b) Abwasserzweckverband Gruppenkläranlage „Glattbach/Kreuzbach“ 
 
Nach der bisherigen Praxis sind zwei Mitglieder für den OT Wiernsheim zu wählen, 
für jeden weiteren Ortsteil ist je ein Mitglied zu wählen. Für jedes Mitglied eines 
Ausschusses ist ein Stellvertreter zu wählen. Die Gemeinde Wiernsheim stellt damit 
insgesamt fünf Vertreter für den Abwasserzweckverband Gruppenkläranlage 
„Glattbach/Kreuzbach“.  
 
Mitglieder (Stellvertreter): 
1. Marcel Kühn (Gerhard Hudak), 2. Jörg Blessing (Dr. Achim Stuible), 3. Nicole 
Beck (Rafael Schwarz), 4. Ludwig Gille (Volker Oettinger), 5. Holger Janowsky 
(Alfred Schüle). 
 
Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig den Abwasserzweckverband 
Gruppenkläranlage „Glattbach/Kreuzbach“ mit den oben genannten weiteren 
(stellvertretenden) Mitgliedern zu besetzen. Auch die Vertretungsregelung wird 
einstimmig beschlossen. 
 

c) Gemeindeverwaltungsverband „Heckengäu“ 
 
Für den Gemeindeverwaltungsverband sind zwei Mitglieder sowie zwei Vertreter 
unabhängig von den Ortsteilen zu wählen. 
 
Mitglieder (Stellvertreter): 
1. Uwe Bolz (Alfred Schüle), 2. Ilse Beuchle (Nicole Beck). 
 
Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig den Gemeindeverwaltungsverband 
„Heckengäu“ mit den oben genannten weiteren (stellvertretenden) Mitgliedern 
zu besetzen. Auch die folgende Vertretungsregelung wird einstimmig 
beschlossen: 
 
Wenn sowohl das Ausschussmitglied als auch den angegebene persönliche 
Vertreter verhindert sein sollten, wird der andere namentlich benannte Vertreter als 
weiterer Vertreter tätig, sofern er nicht bereits als persönlicher Vertreter tätig sein 
sollte. 
 

d) Zweckverband „Altenpflegeheim Heckengäu“ 
 
Für den Zweckverband „Altenpflegeheim Heckengäu“ sind ein Mitglied sowie ein 
Stellvertreter zu wählen.  
 
Mitglied (Stellvertreter): 
Ulrike Brandauer (Uwe Bolz). 



 
Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig den Zweckverband „Altenpflegeheim 
Heckengäu“ mit dem oben genannten weiteren (stellvertretenden) Mitglied zu 
besetzen. Auch die folgende Vertretungsregelung wird einstimmig 
beschlossen: 
 
Wenn das Ausschussmitglied verhindert sein sollte, wird der namentlich benannte 
Vertreter tätig. 
 
Bürgermeister Oehler wünscht dem neuen Gemeinderat für die nächsten fünf Jahre 
eine ebenso gute Zusammenarbeit, wie sie bereits in den letzten Jahren 
stattgefunden hat. 
 
 
TOP 6  Einwohnerfragestunde 
 
Ein Einwohner (Herr Siegel) merkt an, dass derzeit eine hohe Zahl an LKW’s durch 
Iptingen fährt und dies zu erheblichen Schäden an Straßen und Häusern führt. Er 
bittet den Bürgermeister eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 Kilometer pro 
Stunde für Fahrzeuge ab 7,5 Tonnen zu erreichen. 
Bürgermeister Oehler erklärt, dass die Begrenzung der Geschwindigkeit für LKW’s 
ab 7,5t auf einer Landstraße nicht möglich ist. Dennoch wird sich der Schultes der 
Sache annehmen, jedoch kann er keine Versprechen machen. 
 
 
TOP 7  Informationen der Verwaltung 
 
Schulsozialarbeit 
Bürgermeister Oehler informiert den Gemeinderat, dass die Schulsozialarbeiterin 
Mareike Burkhardt innerhalb ihrer Probezeit gekündigt hat. Der für die Besetzung der 
Stelle zuständige Verein miteinanderleben arbeitet derzeit wieder an einer neuen 
Besetzung. 
 
Umlegungsausschuss 
Der Umlegungsausschuss hat in seiner Sitzung beschlossen den Betrag bei 35,00 € 
zu belassen. 
Darüber hinaus sollen Bauverpflichtungen in die Verträge mit einbezogen werden, 
welche besagen, dass bei mehr als einem gekauften Bauplatz, eine Pflicht zur 
Bebauung innerhalb von 8 Jahren besteht. Ansonsten hat die Gemeinde die 
Möglichkeit den Bauplatz zurückzukaufen. 
Der Gemeinderat nimmt dies zustimmend zur Kenntnis. 
Bürgermeister Oehler geht davon aus, dass ca. 50 Bauplätze aus dem Gebiet 
Kohlplatte II auf die Gemeinde und ca. 9 Bauplätze auf Privatpersonen fallen. 
 
 
TOP 8  Verschiedenes 
 
Bürgermeister Oehler informiert das Gremium über einen Antrag des Wiernsheimer 
Gewerbeforums für einen verkaufsoffenen Sonntag am 26. Oktober 2014. 



Die Kirchen wurden hierüber bereits angehört und äußerten keine Bedenken 
hiergegen. 
 
Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Wiernsheim beschließt einstimmig, dem 
Antrag des Wiernsheimer Gewerbeforums zuzustimmen und für den 26. 
Oktober 2014 einen verkaufsoffenen Sonntag auszuweisen. 
 
 
TOP 9 Anfragen der Gemeinderäte 
 
Es werden keine Anfragen gestellt. 
 


